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Seit 1. Januar 2007 ist die CD-ROM neu gestaltet und preisgünstiger.

Die CD-ROM wird jetzt als Doppel-CD „SGV. NRW. und SMBl. NRW.“ herausgegeben.

Sie enthält somit stets das gesamte Landesrecht und alle Verwaltungsvorschriften (Erlasse) auf dem 

aktuellen Stand.

Im Abonnement kostet diese Doppel-CD nicht mehr als früher eine Einzel-CD, nämlich nur 77 € pro Jahr.

Die neue CD-ROM, Stand 1. Juli 2009, ist ab Mitte August erhältlich.

Das Bestellformular mit den Preisen befi ndet sich im GV-Blatt 2006 Nr. 29, S. 472.

Informationen zur CD-ROM fi nden Sie auch im Internet über das Portal: http://sgv.im.nrw.de.

Hinweis:

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter, die Sammlung aller Gesetze und Verord-
nungen des Landes NRW (SGV. NRW.) sowie die Sammlung der in Teil I des MBl. NRW. veröffentlichten 
Erlasse (SMBl. NRW.) stehen im Intranet des Landes NRW zur Verfügung.

Dasselbe wird auch im Internet angeboten. Die Adresse ist: http://sgv.im.nrw.de. Hingewiesen wird auf 
die kostenlosen Angebote im Internet unter der genannten Adresse. Dort fi nden Sie Links zu vielen quali-
tativ hochwertigen Rechtsangeboten. 

Wollen Sie die Inhaltsangabe eines jeden neuen Gesetzblattes oder Ministerialblattes per Mail 
zugesandt erhalten? Dann können Sie sich in das Newsletter-Angebot der Redaktion eintragen. 
Adresse: http://sgv.im.nrw.de, dort: kostenlose Angebote.
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2021

Verordnung zur Änderung der Verordnung
zur Durchführung eines Bürgerentscheids

(BürgerentscheidDVO)
Vom 5. August 2009

Aufgrund des § 26 Abs. 10 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt 
geändert durch Artikel I des Gesetzes vom 30. Juni 2009 
(GV. NRW. S. 380), sowie des § 23 Abs. 9 der Kreisord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. 
S. 646), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 24. Juni 2008 (GV. NRW. S. 514), wird verordnet:

Artikel 1

Die BürgerentscheidDVO vom 10. Juli 2004 (GV. NRW. 
S. 383) wird wie folgt geändert:

1.  § 3 wird wie folgt gefasst:

  „Spätestens am Tag bevor das Abstimmungsverzeich-
nis zur Einsichtnahme bereitgehalten wird, benach-
richtigt die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister 
die Stimmberechtigten, die in das Abstimmungsver-
zeichnis eingetragen sind, über den Gegenstand des 
Bürgerentscheids, die Regeln für die Teilnahme an 
der Abstimmung sowie den Abstimmungstag oder den 
Abstimmungszeitraum.“

2.  § 7 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  In Satz 1 wird die Zahl „8“ durch die Zahl „9“ 
ersetzt.

3.  Folgender § 8 wird eingefügt:

 „§ 8
 Ratsbürgerentscheid und Kreistagsbürgerentscheid

  Die §§ 1 bis 6 gelten entsprechend für die Durchfüh-
rung eines Ratsbürgerentscheids nach § 26 Absatz 1 
Satz 2 der Gemeindeordnung und eines Kreistagsbür-
gerentscheids nach § 23 Absatz 1 Satz 2 der Kreisord-
nung.“

4.  § 8 wird § 9 (neu)

5.  § 9 (neu) wird wie folgt geändert:

 a)   In der Überschrift werden die Wörter „In-Kraft-
Treten, Außer-Kraft-Treten“ durch die Wörter 
„Inkrafttreten, Außerkrafttreten“ ersetzt.

 b)   In Absatz 2 wird die Zahl „ 2009“ durch die Zahl 
„ 2014“ ersetzt.

Artikel 2

Die Verordnung tritt am Tag nach Verkündung in Kraft.

Düsseldorf, den 5. August 2009

Der Innenminister
des Landes Nordrhein-Westfalen

Dr. Ingo W o l f MdL

– GV. NRW. 2009 S. 432

20302

Verordnung
zur Änderung arbeitszeitrechtlicher Vorschriften

im Lande Nordrhein-Westfalen
Vom 18. August 2009

Artikel 1

Änderung der Verordnung über die Arbeitszeit 
der Beamtinnen und Beamten

im Lande Nordrhein-Westfalen
(Arbeitszeitverordnung – AZVO)

Auf Grund des § 60 Absatz 3 des Landesbeamtengesetzes 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. April 2009 
(GV. NRW. S. 224) wird verordnet:

Die Arbeitszeitverordnung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 4. Juli 2006 (GV. NRW. S. 335) wird wie 
folgt geändert: 

1.  § 1 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

 „(2) Diese Verordnung gilt nicht für 

 1.   Professorinnen und Professoren, Juniorprofesso-
rinnen und Juniorprofessoren, es sei denn, sie 
befi nden sich in der Funktion von Oberärztinnen 
und Oberärzten,

 2.   Fachhochschullehrerinnen und Fachhochschulleh-
rer, Studienprofessorinnen und Studienprofesso-
ren und Dozentinnen und Dozenten an Hochschu-
len des Landes sowie Dozentinnen und Dozenten 
an Fachhochschulen für den öffentlichen Dienst,

 3.  Lehrerinnen und Lehrer an öffentlichen Schulen, 

 4.   Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbe-
amte und

 5.   Beamtinnen und Beamte des feuerwehrtechni-
schen Dienstes in den Feuerwehren gemäß § 117 
Absatz 2 Halbsatz 2 Landesbeamtengesetz.“ 

2.  § 2 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

 a)  Buchstabe a erhält folgende Fassung:
   „a) mit Ablauf des Tages, an dem das 60. Lebens-

jahr vollendet, oder mit dem Tag, ab dem ein Grad 
der Behinderung von mindestens 80 festgestellt 
wird, 39 Stunden,“.

 b) Buchstabe b erhält folgende Fassung:
   „b) mit dem Tag, ab dem ein Grad der Behinde-

rung von mindestens 50 festgestellt wird, 39 Stun-
den und 50 Minuten,“.

 c) Buchstabe c erhält folgende Fassung:
   „c) mit Ablauf des Tages, an dem das 55. Lebens-

jahr vollendet wird, 40 Stunden sowie“.

 d) Der bisherige Buchstabe c wird Buchstabe d.

3.   In § 2 Absatz 5 werden die Angaben „§ 78 b Abs. 4 
und § 78 d Abs. 2 Landesbeamtengesetz“ ersetzt durch 
die Angaben „§ 64 und § 65 Absatz 2 Landesbeam-
tengesetz“.

4.   In § 4 Absatz 1 wird nach Satz 1 folgender Satz 2 ein-
gefügt:

  „Die Ruhepausen nach Satz 1 können in Zeitab-
schnitte von jeweils mindestens 15 Minuten aufgeteilt 
werden.“

5.  § 6 wird wie folgt geändert:

 a)   Nach Absatz 1 Satz 1 wird folgender Satz 2 einge-
fügt: 

   „Die Anordnungsbefugnis kann der Dienstvorge-
setzte auf den unmittelbaren Vorgesetzten über-
tragen“.

 b)   Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt neugefasst: 
   „Sie werden innerhalb von zwölf Monaten zu 

einem Achtel bei fester Arbeitszeit als Freizeitaus-
gleich gewährt und bei fl exibler Arbeitszeit dem 
Stundenkonto (§ 14 Absatz 5 Satz 2) gutgeschrie-
ben, soweit nicht zwingende dienstliche Gründe 
entgegenstehen.“
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6.  § 9 erhält folgende Fassung:

 „§ 9

 Dienstbefreiung bei Wechselschichtdienst 
 und Schichtdienst

  (1) Beamtinnen und Beamte, die ständig Wechsel-
schichtdienst oder ständig Schichtdienst leisten und 
denen die Zulage nach § 20 Absätze 1 oder 2 Er-
schwerniszulagenverordnung (EZulV) zusteht, er-
halten

 a)   bei Wechselschichtdienst für je zwei zusammen-
hängende Monate und

 b)   bei Schichtdienst für je vier zusammenhängende 
Monate

 einen Arbeitstag Dienstbefreiung.

  (2) Im Falle nicht ständigen Wechselschicht- oder 
Schichtdienstes (z. B. ständige Vertreterinnen und 
Vertreter) erhalten Beamtinnen und Beamte einen 
Arbeitstag Dienstbefreiung für

 a)   je drei Monate im Jahr, in denen sie überwiegend 
Wechselschichtdienst geleistet haben, und

 b)   je fünf Monate im Jahr, in denen sie überwiegend 
Schichtdienst geleistet haben.

  (3) Die Voraussetzungen der Absätze 1 und 2 hin-
sichtlich des Schichtdienstes sind nur erfüllt, wenn 
ein regelmäßiger Wechsel des Beginns der täglichen 
Arbeitszeit um mindestens zwei Stunden stattfi ndet 
und der Schichtdienst innerhalb einer Zeitspanne von 
mindestens 13 Stunden geleistet wird.

  (4) Es gelten die Bestimmungen der Erholungsur-
laubsverordnung NRW (EUV) mit Ausnahme von § 5 
Absatz 3 EUV entsprechend.“

7.  § 10 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 1 wird die Angabe „§ 78 a Landesbeam-
tengesetz“ ersetzt durch die Angabe  „§ 61 Lan-
desbeamtengesetz“.

 b)   In Absatz 3 wird die Angabe „§ 78 a Abs. 2 Lan-
desbeamtengesetz“ ersetzt durch die Angabe „§ 61 
Absatz 2 Landesbeamtengesetz“.

8.  § 14 wird wie folgt geändert:

 a)  Nach Absatz 4 wird folgender Absatz neu einge-
fügt:

   „(4 a) Aus zwingenden dienstlichen Gründen kann 
für einzelne Beamtinnen und Beamte oder Grup-
pen von Beamtinnen und Beamten, deren Eigenart 
des Dienstes regelmäßige Rufbereitschaft und 
Dienststunden innerhalb der Nachtdienstzeit vor-
sieht, an Tagen, an denen aufgrund der Eigenart 
des Dienstes Dienststunden innerhalb der Nacht-
dienstzeit anfallen, ein von Absatz 2 abweichender 
Arbeitszeitrahmen angeordnet werden.“

 b) Absatz 5 wird wie folgt geändert:

  aa) Satz 3 wird gestrichen.

  bb) Satz 4 wird Satz 3.

9.   § 18 Absatz 2 wird wie folgt neugefasst: „Nach den 
örtlichen Erfordernissen können abweichende Rege-
lungen von den § 3 Absätze 1 und 2, §§ 13 und 14 
sowie durch Dienstvereinbarung von § 11 Absatz 1 
Satz 2 und Satz 3 Halbsatz 2 getroffen werden.“

Artikel 2

Außerkrafttreten

Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Ver-
ordnung über die Anwendbarkeit der Vorschriften über 
die Arbeitszeit für Professorinnen und Professoren 
sowie Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren in 
der Funktion von Oberärztinnen und Oberärzten vom 
13. Dezember 2004 (GV. NRW. S. 806) außer Kraft.

Artikel 3
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit Ausnahme der Änderung 
nach Artikel 1 Nr. 6 am Tage nach der Verkündung in 
Kraft. Artikel 1 Nr. 6 tritt zum 1. Januar 2010 in Kraft.

Düsseldorf, den 18. August 2009

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Dr. Jürgen  R ü t t g e r s

Der Innenminister

Dr. Ingo  W o l f

– GV. NRW. 2009 S. 432

203013

Erste Verordnung
zur Änderung der Ausbildungsverordnung

gehobener nichttechnischer Dienst Bachelor
Vom 6. August 2009

Aufgrund des § 6 des Landesbeamtengesetzes vom 21. 
April 2009 (GV. NRW. S. 224) wird im Einvernehmen mit 
dem Finanzministerium des Landes Nordrhein-West-
falen verordnet:

Artikel I

Die Ausbildungsverordnung gehobener nichttechnischer 
Dienst Bachelor vom 5. August 2008 (GV. NRW. S. 572) 
wird wie folgt geändert:

1.  § 1 erhält folgende Fassung:

 „§ 1
 Geltungsbereich
 Die Verordnung gilt
 1.   für die Laufbahn des gehobenen allgemeinen Ver-

waltungsdienstes im Lande Nordrhein-Westfalen 
sowie

 2.   für die Laufbahn des gehobenen Dienstes der 
Deutschen Rentenversicherung Rheinland und der 
Deutschen Rentenversicherung Westfalen.“

2.  § 3 Absatz 1 erhält folgende Fassung:
  „(1) Bewerbungen für eine Ausbildung zu § 1 Num-

mer 1 sind an die Bezirksregierungen zu richten. 
Bewerbungen für eine Ausbildung zu § 1 Nummer 2 
sind an die Deutsche Rentenversicherung Rheinland 
bzw. die Deutsche Rentenversicherung Westfalen zu 
richten.“

3.  § 8 erhält folgende Fassung:

 „§ 8
 Vorzeitige Entlassung
  (1) Eine nicht bestandene Prüfung oder eine andere 

nicht bestandene Studienleistung kann einmal wie-
derholt werden.

  Erreichen Studierende in der Gesamtnote einer Prü-
fungs- oder Studienleistung auch nach Inanspruch-
nahme einer Wiederholungsmöglichkeit nach Satz 1 
nicht eine Bewertung von mindestens „ausreichend“ 
(4,0) oder „bestanden“, ist die Prüfung endgültig 
nicht bestanden.

  (2) Beamtinnen und Beamte auf Widerruf sind ent-
lassen, wenn

 1.   sie die Prüfung nicht bestanden haben und die 
Wiederholung der Prüfung nicht wünschen oder

 2.   sie die Prüfung endgültig nicht bestanden haben 
oder
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 3.   sie die maximale Zeitvorgabe des Studiums gemäß 
§ 10 Absatz 1 überschreiten.

  (3) Für Studierende gemäß § 6 Absatz 2 gelten die 
Absätze 1 bis 2 mit der Maßgabe, dass das Vertrags-
verhältnis zu beenden ist.“

4.  § 10 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

 Es wird folgender Satz 5 angefügt:

  „Die Studierenden werden unabhängig von den die 
Module abschließenden Leistungsnachweisen oder 
Teilnahmenachweisen während der fachpraktischen 
Zeit beurteilt.“

5.  § 14 wird wie folgt geändert:

 Es wird folgender Absatz 3 angefügt:

  „(3) Prüfungsakten sind mindestens vier Jahre aufzu-
bewahren.“

6.  § 18 wird wie folgt geändert:

 Es werden folgende Sätze angefügt:

  „Die Ausbildung und Prüfung der vor dem 1. Sep-
tember 2009 eingestellten Studierenden richten sich 
nach den zu diesem Zeitpunkt geltenden Ausbil-
dungs- und Prüfungsvorschriften.

  Für die Aufstiegsbewerberinnen und -bewerber gel-
ten die Vorschriften der Verordnung über die Ausbil-
dung und Prüfung des gehobenen nichttechnischen 
Dienstes im Lande Nordrhein-Westfalen vom 25. Juni 
1994 in der zurzeit gültigen Fassung.“

Artikel II

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung 
in Kraft.

Düsseldorf, den 6. August 2009

Für den
Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales

des Landes Nordrhein-Westfalen

Karl-Josef L a u m a n n

Der Innenminister
des Landes Nordrhein-Westfalen

Dr. Ingo W o l f MdL

– GV. NRW. 2009 S. 433

20320

Zwölfte Verordnung zur Änderung
der Verordnung zur Abgeltung der

Bürokosten der Gerichtsvollzieherinnen 
und Gerichtsvollzieher

Vom 22. Juli 2009

Aufgrund des § 49 Absatz 3 des Bundesbesoldungsgeset-
zes und des § 1 Nummer 3 der Verordnung zur Über-
tragung besoldungsrechtlicher Zuständigkeiten vom 
2. September 1975 (GV. NRW. S. 544), zuletzt geän-
dert durch Artikel 59 des Zweiten Befristungsgesetzes 
vom 5. April 2005 (GV. NRW. S. 274), wird im Einver-
nehmen mit dem Finanzministerium verordnet:

§ 1

Die Verordnung zur Abgeltung der Bürokosten der 
Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher vom 28. 
Mai 1998 (GV. NRW. S. 434), zuletzt geändert durch Ver-
ordnung vom 9. Juli 2008 (GV. NRW. S. 533), wird wie 
folgt geändert:

1.  § 2 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  In Satz 2 werden nach den Angaben „2007 47,3 vom 
Hundert“ der Punkt gestrichen und die Angaben 
„2008 46,9 vom Hundert.“ angefügt.

2.  § 3 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

  In Satz 1 werden nach den Angaben „2007 18.600 
Euro“ der Punkt gestrichen und die Angaben „2008 
17.900 Euro.“ angefügt.

§ 2

Diese Verordnung tritt am Tag der Verkündung in Kraft.

Düsseldorf, den 22. Juli 2009

Für die Justizministerin

Der Minister
für Generationen, Familie,

Frauen und Integration
des Landes Nordrhein-Westfalen

Armin L a s c h e t

– GV. NRW. 2009 S. 434

223

Berichtigung der Verordnung
zur Änderung der Verordnung 

über die Bildung von regierungs-
bezirksübergreifenden Schuleinzugsbereichen 

für Bezirksfachklassen des Bildungsgangs 
Berufsschule an Berufskollegs

Vom 6. August 2009

Die Verordnung zur Änderung der Verordnung über die 
Bildung von  regierungsbezirksübergreifenden Schulein-
zugsbereichen für Bezirksfachklassen des Bildungsgangs 
Berufsschule an Berufskollegs vom 1. Juli 2009 (GV. 
NRW. S. 374) wird wie folgt berichtigt:

Artikel 1 Nr. 9 muss richtig lauten:

„9. Die Regelung zum Ausbildungsberuf „Maler und 
Lackierer/Malerin und Lackiererin (Fachrichtung Bau-
ten- und Korrosionsschutz)“ wird gestrichen.“

 
– GV. NRW. 2009 S. 434

641

Verordnung über den Betrieb 
gemeindlicher Krankenhäuser 

für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Gemeindekrankenhausbetriebsverordnung 

Nordrhein-Westfalen
– GemKHBVO NRW)

Vom 5. August 2009

Aufgrund der §§ 107 Absatz 2 Satz 3 und 133 Absatz 1 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfa-
len in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 
1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel I 
des Gesetzes vom 30. Juni 2009 (GV. NRW. S. 380), in 
Verbindung mit § 32 des Krankenhausgestaltungsgeset-
zes des Landes Nordrhein-Westfalen – KHGG NRW – 
vom 11. Dezember 2007 (GV. NRW. S. 702, ber. 2008 
S. 157), wird im Einvernehmen mit dem Ministerium für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales und dem Finanzminis-
terium verordnet:
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Teil 1
Verfassung und Verwaltung

§ 1
Rechtsgrundlagen

Gemeindliche Krankenhäuser ohne Rechtspersönlichkeit 
sind nach Maßgabe dieser Verordnung wie Eigenbetriebe 
als organisatorisch und wirtschaftlich eigenständige 
Einrichtungen nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten 
zu betreiben. Auf sie sind die Bestimmungen des Kran-
kenhausgestaltungsgesetzes des Landes Nordrhein-
Westfalen anzuwenden, soweit die Kommunalverfas-
sungsgesetze nichts anderes bestimmen.

§ 2
Krankenhausbetriebssatzung

(1) Für das Krankenhaus (§ 1 KHGG NRW) ist eine Be-
triebssatzung zu erlassen. Für mehrere Krankenhäuser 
einer Gemeinde kann eine gemeinsame Betriebssatzung 
erlassen werden. Zusammenschlüsse von Krankenhäu-
sern sind zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit und 
Leistungsfähigkeit zulässig (§ 8 Absatz 2 Satz 1 und § 29 
Absatz 2 KHGG NRW). Die Betriebssatzung kann Rege-
lungen über die Organisation der Zusammenarbeit bei 
der Führung mehrerer Krankenhäuser – unbeschadet 
ihrer organisatorischen und wirtschaftlichen Eigenstän-
digkeit – treffen.

(2) Die Betriebssatzung bestimmt insbesondere den 
Namen und die Aufgaben des Krankenhauses sowie die 
Zuständigkeit der Betriebsleitung (§ 31 Absatz 1 KHGG 
NRW). Sie bestimmt auch, dass das Krankenhaus als ge-
meinnütziger Betrieb im Sinne der Steuergesetze geführt 
wird.

§ 3
Krankenhausbetriebsleitung

(1) Die Betriebsleitung (§ 31 Absatz 1 KHGG NRW) hat 
die Stellung der Betriebsleitung nach § 2 Absatz 1 der 
Eigenbetriebsverordnung, soweit die Betriebssatzung für 
einzelne Angelegenheiten der Betriebsführung, deren 
zentrale Wahrnehmung zweckmäßig und wirtschaftlich 
ist, unter Beachtung der §§ 29 und 31 KHGG NRW keine 
abweichende Regelung trifft. Für Schäden haftet die 
Betriebsleitung entsprechend den Vorschriften des § 48 
des Beamtenstatusgesetzes und § 81 des Landesbeamten-
gesetzes.

(2) Eine leitende Dienstkraft der Gemeinde kann zum 
weiteren Mitglied der Betriebsleitung bestellt werden 
(§ 31 Absatz 1 KHGG NRW).

(3) Die Geschäftsverteilung innerhalb der Betriebslei-
tung wird durch Dienstanweisung geregelt, die die Bür-
germeisterin oder der Bürgermeister mit Zustimmung 
des Krankenhausausschusses erlässt.

(4) Die Geschäftsordnung der Betriebsleitung bedarf der 
Genehmigung der Bürgermeisterin oder des Bürgermeis-
ters.

(5) Die Betriebssatzung regelt, wie bei Meinungsver-
schiedenheiten innerhalb der Betriebsleitung zu verfah-
ren ist.

§ 4
Vertretung

(1) In den Angelegenheiten des Krankenhauses, die der 
Entscheidung der Betriebsleitung unterliegen, wird die 
Gemeinde durch den Leiter oder die Leiterin des Wirt-
schafts- und Verwaltungsdienstes und durch ein weite-
res Mitglied der Betriebsleitung gemeinschaftlich vertre-
ten. Ist ein Mitglied nach § 3 Absatz 2 bestellt, so vertritt 
dieses die Gemeinde gemeinsam mit dem Leiter oder der 
Leiterin des Wirtschafts- und Verwaltungsdienstes.

(2) Der Kreis der Vertretungsberechtigten und der 
Beauftragten sowie der Umfang ihrer Vertretungsbefug-
nis werden öffentlich bekannt gemacht. Die Vertretungs-
berechtigten unterzeichnen unter dem Namen des Kran-
kenhauses.

(3) Bei verpfl ichtenden Erklärungen für das Kranken-
haus ist nach den Vorschriften der §§ 64 und 74 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) zu verfahren. Die Erklärungen nach § 64 
Absatz 1 GO NRW sind von der Bürgermeisterin bzw. 
dem Bürgermeister oder ihrer allgemeinen Vertretung 
und einem Mitglied der Betriebsleitung zu unterzeichnen. 
Arbeitsverträge und sonstige schriftliche Erklärungen 
zur Regelung der Rechtsverhältnisse von Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern sind von der Bürgermeiste-
rin bzw. dem Bürgermeister oder ihrer allgemeinen Ver-
tretung zu unterzeichnen (§ 74 Absatz 3 GO NRW); 
Bürgermeisterin oder Bürgermeister sollen möglichst 
diese Unterschriftsbefugnis durch Dienstanweisung auf 
die Betriebsleitung übertragen. Die Geschäfte der laufen-
den Betriebsführung gelten als Geschäfte der laufenden 
Verwaltung (§ 64 Absatz 2 GO NRW).

§ 5
Zuständigkeiten des Rates der Gemeinde

Der Rat der Gemeinde entscheidet über die Angelegen-
heiten, die er nach der Gemeindeordnung nicht übertra-
gen kann, und über

1.   die Bestellung und die Abberufung der Mitglieder der 
Betriebsleitung sowie die Vertretung der leitenden 
Ärztin oder des leitenden Arztes,

2.  die Feststellung und Änderung des Wirtschaftsplans,

3.   die Feststellung des Jahresabschlusses, die Verwen-
dung des Jahresgewinns oder die Deckung eines Ver-
lustes und die Entlastung des Krankenhausausschus-
ses (§ 96 GO NRW) und

4.  die Rückzahlung von Eigenkapital an die Gemeinde.

§ 6
Krankenhausausschuss

(1) Der Rat bildet für das Krankenhaus einen Kranken-
hausausschuss. Für mehrere Krankenhäuser einer 
Gemeinde soll ein gemeinsamer Krankenhausausschuss 
gebildet werden.

(2) Zu Mitgliedern des Krankenhausausschusses können 
neben Ratsmitgliedern auch andere sachkundige Bürger, 
die dem Rat angehören können, bestellt werden; ihre 
Zahl darf die der Ratsmitglieder nicht erreichen. Im 
Übrigen wird die Zusammensetzung des Krankenhaus-
ausschusses durch die Betriebssatzung geregelt.

(3) An den Beratungen des Krankenhausausschusses 
nimmt die Betriebsleitung teil; sie ist berechtigt und auf 
Verlangen verpfl ichtet, ihre Ansicht zu einem Punkt der 
Tagesordnung darzulegen. Im Falle des gemeinsamen 
Krankenhausausschusses nach Absatz 1 Satz 2 nimmt 
jede Betriebsleitung teil, soweit Angelegenheiten ihres 
Krankenhauses beraten werden.

(4) Der Krankenhausausschuss berät die Beschlüsse des 
Rates vor. Über alle wichtigen Angelegenheiten die 
gemeindliche Entwicklung betreffend ist er von der Bür-
germeisterin oder dem Bürgermeister zu unterrichten. 
Daneben obliegt der Betriebsleitung eine umfassende 
Unterrichtungspfl icht gegenüber dem Krankenhausaus-
schuss bezogen auf alle betrieblichen Angelegenheiten.

(5) Der Krankenhausausschuss setzt unbeschadet der 
Vorschrift des § 5 die allgemeinen Aufnahme- und Auf-
enthaltsbedingungen fest und schlägt der Gemeindeprü-
fungsanstalt die Wirtschaftsprüferin oder den Wirt-
schaftsprüfer oder eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
für den Jahresabschluss vor. Er entscheidet über die 
Entlastung der Krankenhausbetriebsleitung. Die 
Betriebssatzung kann dem Krankenhausausschuss die 
Entscheidung in weiteren Angelegenheiten übertragen, 
soweit sie nicht zu den Geschäften der laufenden 
Betriebsführung gehören.

(6) Der Krankenhausausschuss entscheidet in den Ange-
legenheiten, die der Beschlussfassung des Rates unterlie-
gen, falls die Angelegenheit keinen Aufschub duldet. In 
Fällen äußerster Dringlichkeit kann die Bürgermeisterin 
oder der Bürgermeister mit der oder dem Vorsitzenden 
des Krankenhausausschusses entscheiden. § 60 Absatz 1 
Satz 3 und 4 GO NRW gilt entsprechend.
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(7) Für die Haftung der Mitglieder des Krankenhausaus-
schusses gilt § 3 Absatz 1 Satz 2 sinngemäß.

§ 7
Rechtliche Stellung der Bürgermeisterin 

oder des Bürgermeisters

(1) Bürgermeisterin oder Bürgermeister sind Dienstvor-
gesetzte der Bediensteten des Krankenhauses. Die Befug-
nis zur Einstellung, Ein- oder Höhergruppierung und 
Beendigung von Arbeitsverhältnissen von beim Kran-
kenhaus beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern kann, mit Ausnahme der Betriebsleiterinnen 
und -leiter, durch die Hauptsatzung (§ 7 Absatz 3 GO 
NRW) auf die Betriebsleitung übertragen werden. Soweit 
dies nicht geschieht, regelt die Betriebssatzung die Mit-
wirkung der Betriebsleitung bei den in Satz 2 genannten 
Personalentscheidungen. Der Betriebsleitung ist zumin-
dest ein Vorschlagsrecht für die in Satz 2 genannten Per-
sonalentscheidungen einzuräumen. Die Zuständigkeit 
des Rates nach § 5 Nummer 1 bleibt unberührt. 

(2) Die Betriebsleitung hat die Bürgermeisterin oder den 
Bürgermeister über alle wichtigen Angelegenheiten 
rechtzeitig zu unterrichten. Die Bürgermeisterin oder der 
Bürgermeister können von der Betriebsleitung Auskunft 
verlangen und ihr im Interesse der Einheitlichkeit der 
Verwaltungsführung Weisungen erteilen. Glaubt die 
Betriebsleitung nach pfl ichtmäßigem Ermessen die Ver-
antwortung für die Durchführung einer Weisung der 
Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters nicht über-
nehmen zu können, so hat sie sich an den Krankenhaus-
ausschuss zu wenden. Wird keine Übereinstimmung 
 zwischen dem Krankenhausausschuss und der Bürger-
meisterin oder dem Bürgermeister erzielt, so ist die 
 Entscheidung des Hauptausschusses herbeizuführen.

(3) Die Regelungen des Absatzes 2, insbesondere über 
Weisungsmöglichkeiten, gelten nicht für die Angelegen-
heiten der laufenden Betriebsführung, die ausschließlich 
der Betriebsleitung unterliegen.

§ 8
Rechtliche Stellung der Kämmerin oder des Kämmerers

(1) Die Betriebsleitung hat der Kämmerin oder dem 
Kämmerer den Entwurf des Wirtschaftsplans, der Ergeb-
nis- und Finanzplanung und des Jahresabschlusses zuzu-
leiten. Sie hat ihr oder ihm ferner die Zwischenberichte 
sowie die Ergebnisse der geführten Statistiken und der 
Kosten- und Leistungsrechnungen zur Verfügung zu 
stellen; auf Verlangen hat sie darüber hinaus alle sonsti-
gen fi nanzwirtschaftlichen Auskünfte sowie Zwischen-
berichte auch in kürzeren Zeitabständen zu erteilen.

(2) Treten Kämmerin oder Kämmerer einem nach 
Absatz 1 Satz 1 vorgelegten Entwurf nicht bei, so ist der 
Entwurf den Einwendungen entsprechend zu ändern, 
soweit die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister dies 
verlangen.

Teil 2
Wirtschaftsführung und Rechnungswesen, Prüfung

§ 9
Sondervermögen

(1) Das Krankenhaus ist als Sondervermögen der Ge-
meinde zu verwalten und nachzuweisen. Auf die Erhal-
tung des Sondervermögens ist Bedacht zu nehmen.

(2) Zum Sondervermögen gehören nicht Einrichtungen, 
die nicht unmittelbar dem Krankenhausbetrieb dienen 
und die getrennt vom Krankenhaus bewirtschaftet wer-
den können.

(3) Auf die Wirtschaftsführung und das Rechnungs-
wesen der Krankenhäuser fi nden die für die Wirtschafts-
führung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe gel-
tenden Vorschriften in ihrer jeweiligen Fassung 
sinngemäß Anwendung, soweit sich aus den Bestimmun-
gen dieser Verordnung nichts anderes ergibt. Im Übrigen 
ist bei der Anwendung der Vorschriften der Eigen-
betriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(EigVO NRW) und dieser Verordnung den Erfordernis-

sen, die sich aus dem Krankenhausfi nanzierungsgesetz 
ergeben, sowie den Vorschriften, die aufgrund dieses 
Gesetzes erlassen sind, Rechnung zu tragen.

(4) In der Betriebssatzung ist das vom Krankenhaus-
träger auf Dauer zur Verfügung gestellte Kapital (§ 5 
Absatz 6 der Krankenhaus-Buchführungsverordnung – 
KHBV –) festzusetzen.

§ 10
Erhaltung des Vermögens und der Leistungsfähigkeit

(1) Ein etwaiger Gewinn darf nur entnommen werden, 
wenn er in einem Bereich erzielt wurde, der nicht nach 
dem Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Kran-
kenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspfl ege-
sätze gefördert wird, und wenn Kapitalausstattung und 
Finanzlage des Krankenhauses die Entnahme gestatten.

(2) Die Vorschriften des § 10 EigVO NRW über die anzu-
strebende Gewinnhöhe und über die Bildung von Erwei-
terungs- und sonstigen Rücklagen fi nden keine Anwen-
dung.

§ 11
Leitung des Rechnungswesens

Die Leitung aller Zweige des Rechnungswesens obliegt 
der Leitung des Wirtschafts- und Verwaltungsdienstes.

§ 12
Wirtschaftsplan

Vor Beginn jedes Wirtschaftsjahres ist für das Kranken-
haus ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus 
dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellen-
übersicht. Ist der Wirtschaftsplan zu Beginn des Wirt-
schaftsjahres noch nicht festgestellt, gilt § 82 GO NRW 
entsprechend.

§ 13
Erfolgsplan

(1) Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge 
und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Er 
soll mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung 
gegliedert werden. Abweichungen in der Gliederung sind 
zulässig, wenn damit seine Aussagefähigkeit mindestens 
gleichwertig ist und die Vergleichbarkeit seiner Ansätze 
mit den entsprechenden Ergebnissen der Gewinn- und 
Verlustrechnung aus Vorjahren erhalten bleibt. 

(2) Die veranschlagten Erträge, Aufwendungen und 
Zuweisungen an Rücklagen sind ausreichend zu begrün-
den, insbesondere soweit sie von den Vorjahreszahlen 
erheblich abweichen. Zum Vergleich sind die Zahlen des 
Erfolgsplans des laufenden Jahres und die abgerundeten 
Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnung des Vorjahres 
daneben zu stellen. Die vorhandenen oder zu beschaffen-
den Deckungsmittel sind nachzuweisen. Deckungsmittel, 
die – etwa als Verlustausgleichszahlungen oder Betriebs-
kostenzuschüsse – aus dem Haushalt der Gemeinde 
stammen, müssen mit der Veranschlagung in der Haus-
haltsplanung der Gemeinde übereinstimmen.

(3) Sind bei der Ausführung des Erfolgsplans Erfolg 
gefährdende Mindererträge zu erwarten, so hat die 
Betriebsleitung die Bürgermeisterin oder den Bürger-
meister unverzüglich zu unterrichten. Erfolg gefähr-
dende Mehraufwendungen bedürfen der Zustimmung 
des Krankenhausausschusses, es sei denn, dass sie unab-
weisbar sind. Sind sie unabweisbar, so sind die Bürger-
meisterin oder der Bürgermeister und der Krankenhaus-
ausschuss unverzüglich zu unterrichten. Bei 
Eilbedürftigkeit tritt an die Stelle der Zustimmung des 
Krankenhausausschusses die der Bürgermeisterin oder 
des Bürgermeisters; der Krankenhausausschuss ist 
unverzüglich zu unterrichten.

§ 14
Vermögensplan

(1) Der Vermögensplan muss mindestens enthalten

1.   alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen 
des Wirtschaftsjahres, die sich aus Investitionen 
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(Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) 
und aus der Kreditwirtschaft des Krankenhauses 
ergeben,

2.  die notwendigen Verpfl ichtungsermächtigungen.

(2) Die vorhandenen oder zu beschaffenden Deckungs-
mittel des Vermögensplans sind nachzuweisen. Deckungs-
mittel, die aus dem Haushalt der Gemeinde stammen, 
müssen mit der Veranschlagung in der Haushaltsplanung 
der Gemeinde übereinstimmen.

(3) Die Auszahlungen und die Verpfl ichtungsermächti-
gungen für Investitionen sind nach Vorhaben getrennt zu 
veranschlagen und zu erläutern. Die §§ 13 und 14 der 
Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) 
sind sinngemäß anzuwenden.

(4) Für die Inanspruchnahme der Ermächtigungen des 
Vermögensplans gilt § 23 Absatz 1 GemHVO NRW sinn-
gemäß. Die Ermächtigungen des Vermögensplans sind 
übertragbar.

(5) Mehrauszahlungen für das Einzelvorhaben, die einen 
in der Betriebssatzung festzusetzenden Betrag über-
schreiten, bedürfen der Zustimmung des Krankenhaus-
ausschusses. Bei Eilbedürftigkeit tritt an die Stelle der 
Zustimmung des Krankenhausausschusses die der Bür-
germeisterin oder des Bürgermeisters. Der Krankenhaus-
ausschuss ist unverzüglich zu unterrichten.

§ 15
Stellenübersicht

(1) Die Stellenübersicht hat die im Wirtschaftsjahr erfor-
derlichen Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer einschließlich der Angaben zu Stellenbewertung und 
Eingruppierung der Stelleninhaber zu enthalten. Beamte, 
die bei dem Krankenhaus beschäftigt werden, sind im 
Stellenplan der Gemeinde zu führen und in der Stellen-
übersicht des Krankenhauses nachrichtlich anzugeben.

(2) In der Stellenübersicht sind die Zahlen der im laufen-
den Wirtschaftsjahr vorgesehenen und der am 30. Juni 
des Vorjahres tatsächlich besetzten Stellen anzugeben.

§ 16
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (§ 84 GO 
NRW) besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung 
der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans sowie 
der Auszahlungen und Deckungsmittel des Vermögens-
plans nach Jahren gegliedert. Sie ist in den Wirtschafts-
plan einzubeziehen. Ihr ist ein Investitionsprogramm 
zugrunde zu legen.

§ 17
Zwischenberichte

Die Betriebsleitung hat die Bürgermeisterin oder den 
Bürgermeister und den Krankenhausausschuss viertel-
jährlich einen Monat nach Quartalsende über die Ent-
wicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die 
Ausführung des Vermögensplans schriftlich zu unter-
richten. 

§ 18
Rechnungs- und Buchführungspfl ichten

(1) Die Rechnungs- und Buchführungspfl ichten ergeben 
sich aus der Krankenhaus-Buchführungsverordnung. 
Der Anhang muss mindestens den Anforderungen ent-
sprechen, die die Krankenhaus-Buchführungsverord-
nung an seine Aufstellung und seinen Inhalt stellt.

(2) Pensionsverpfl ichtungen nach den beamtenrechtli-
chen Vorschriften sind für die Dauer der Beschäftigung 
von Beamtinnen und Beamten im Krankenhaus als 
Rückstellung zu bilanzieren, soweit die Gemeinde das 
Krankenhaus nicht gegen entsprechende Zahlungen von 
künftigen Versorgungsleistungen freistellt. § 36 Absatz 1 
GemHVO NRW gilt entsprechend. Die Sätze 1 und 2 fi n-
den spätestens ab dem Wirtschaftsjahr 2012 Anwen-
dung.

§ 19
Lagebericht

(1) Gleichzeitig mit dem Jahresabschluss ist ein Lagebe-
richt entsprechend den Vorschriften des § 289 des Han-
delsgesetzbuches aufzustellen. Im Lagebericht ist die 
Lage des Krankenhauses so darzustellen, dass ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermit-
telt wird.

(2) Im Lagebericht ist gesondert auf die Wirtschaftlich-
keit und Leistungsfähigkeit des Krankenhauses, auf die 
Vergütung der Krankenhausleistungen sowie auf die 
Grundlagen der Entgeltbemessung unter Berücksichti-
gung der geltenden gesetzlichen Vorschriften, insbeson-
dere der Bundespfl egesatzverordnung (BPfl V), des Fall-
pauschalengesetzes sowie des Krankenhausentgeltgesetzes 
einzugehen. Dabei sind auch die Aufgabenstellung nach 
dem Krankenhausplan und die Gliederung des Kranken-
hauses, die Bettenkapazität sowie die Leistungen der 
wichtigsten Leistungsstellen einzubeziehen.

(3) Die Erträge sind durch die Mengenstatistik unter 
Vergleich mit dem Vorjahr zu erläutern. Die Entwick-
lung der nach §§ 3 bis 5 BPfl V festgesetzten Pfl egesätze 
sowie die der Entgelte für die nach §§ 6, 7 BPfl V geson-
dert berechenbaren Leistungen ist darzustellen.

(4) Der Personalaufwand ist getrennt nach Personal-
gruppen zu erläutern.

(5) Im Lagebericht ist auch auf Sachverhalte einzuge-
hen, die Gegenstand der Berichterstattung gemäß § 106 
Absatz 1 Satz 6 GO NRW im Rahmen der Prüfung nach 
§ 53 des Haushaltsgrundsätzegesetzes sein können.

§ 20
Rechenschaft

(1) Die Betriebsleitung hat bis zum Ablauf von drei 
 Monaten nach Schluss des Wirtschaftsjahres den Jahres-
abschluss und den Lagebericht aufzustellen, unter Angabe 
des Datums zu unterschreiben und über die Bürgermeis-
terin oder den Bürgermeister dem Krankenhausausschuss 
vorzulegen. Der Krankenhausausschuss soll die Ergeb-
nisse der Prüfung des Jahresabschlusses (§ 21) und des 
Lageberichts sowie ggf. die Ergebnisse der Prüfung der 
örtlichen Rechnungsprüfung nach § 103 Absatz 1 Num-
mer 5 GO NRW in seine Beratung einbe ziehen.

(2) Der Rat der Gemeinde stellt den Jahresabschluss und 
den Lagebericht in der Regel innerhalb eines Jahres nach 
Ende des Wirtschaftsjahres fest. Zugleich beschließt er 
über die Verwendung des Jahresüberschusses oder die 
Behandlung des Jahresfehlbetrages.

(3) Der Jahresabschluss, die Verwendung des Jahresge-
winns oder die Behandlung des Jahresverlustes sowie 
das Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts sind öffentlich bekannt zu machen. Der 
Jahresabschluss und der Lagebericht sind danach bis zur 
Feststellung des folgenden Jahresabschlusses zur Ein-
sichtnahme verfügbar zu halten.

§ 21
Prüfung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss und der Lagebericht des Kranken-
hauses sind unter Einbeziehung der Buchführung und 
unter Beachtung des § 30 KHGG NRW in entsprechen-
der Anwendung der für die Prüfung des Jahresabschlus-
ses und des Lageberichtes der Eigenbetriebe geltenden 
Vorschriften (§ 106 GO NRW) durch die Gemeindeprü-
fungsanstalt prüfen zu lassen. Die Gemeindeprüfungsan-
stalt bedient sich zur Durchführung der Prüfung einer 
Wirtschaftsprüferin, eines Wirtschaftsprüfers oder einer 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Für die Erteilung des 
Bestätigungsvermerks gilt § 322 des Handelsgesetzbu-
ches sinngemäß.

Teil 3
Schlussvorschriften

§ 22
Krankenhäuser der Landschaftsverbände

(1) Der Landschaftsverband kann abweichend von § 3 
Absatz 1 einzelne Angelegenheiten der Betriebsführung, 
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deren zentrale Wahrnehmung zweckmäßig und wirt-
schaftlich ist, durch Betriebssatzung einer leitenden 
Dienstkraft des Landschaftsverbandes übertragen.

(2) In den Vorschriften des § 8 Absatz 1, des § 17 Satz 1 
sowie des § 20 Absatz 1 tritt in Angelegenheiten, die 
einer leitenden Dienstkraft übertragen sind, diese an die 
Stelle der Betriebsleitung.

(3) Die Betriebssatzung regelt, ob in den in § 4 Absatz 3 
Satz 2 genannten Angelegenheiten, die einer leitenden 
Dienstkraft übertragen sind, diese an die Stelle des Mit-
glieds der Betriebsleitung tritt oder die Vorschrift des 
§ 4 Absatz 3 Satz 2 keine Anwendung fi ndet.

(4) Die Betriebssatzung kann bestimmen, dass und in-
wieweit

1.   die für die Betriebsleitung geltenden Vorschriften des 
§ 6 Absatz 3 und 4 auf die leitende Dienstkraft ent-
sprechende Anwendung fi nden,

2.   in § 7 Absatz 2 in Angelegenheiten, die einer leiten-
den Dienstkraft übertragen sind, diese an die Stelle 
der Betriebsleitung tritt.

§ 23
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 2009 in Kraft. Sie 
tritt mit Ablauf des 30. September 2012 außer Kraft.

Düsseldorf, den 5. August 2009

Der Innenminister
des Landes Nordrhein-Westfalen

Dr. Ingo  W o l f  MdL

– GV. NRW. 2009 S. 434

641

Verordnung zur Änderung 
von Rechtsverordnungen auf dem Gebiet 

des Gemeindewirtschaftsrechts
Vom 5. August 2009

Aufgrund des § 133 Absatz 1 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. 
S. 666), zuletzt geändert durch Artikel I des Gesetzes 
vom 30. Juni 2009 (GV. NRW. S. 380), wird im Einver-
nehmen mit dem Finanzministerium verordnet:

Artikel I
Änderung der Eigenbetriebsverordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW)

Die Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644, 
ber.  2005 S. 15) wird wie folgt geändert:

 1.  In § 2 Absatz 1 Satz 4 wird die Angabe „§ 84“ durch 
die Wörter „§ 48 des Beamtenstatusgesetzes und 
§ 81“ ersetzt.

 2.  In § 3 werden in Absatz 3 Satz 3, 1. Halbsatz die 
Wörter „Angestellten und Arbeitern“ durch die 
Wörter „Arbeitnehmerinnen und „Arbeitnehmern“ 
ersetzt.

 3.  In § 5 werden in Absatz 5 Satz 1 die Wörter „be-
nennt die Prüferin oder den Prüfer für den Jahres-
abschluss“ durch die Wörter „schlägt der Gemeinde-
prüfungsanstalt eine Wirtschaftsprüferin oder einen 
Wirtschaftsprüfer oder eine Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft für den Jahresabschluss vor“ ersetzt. 

 4. In § 6 erhält Absatz 1 folgende Fassung:

  „Bürgermeisterin oder Bürgermeister sind Dienst-
vorgesetzte der Bediensteten  des Eigenbetriebs.  Die 

Befugnis zur Einstellung, Ein- oder Höhergruppie-
rung und Beendigung von Arbeitsverhältnissen von 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern kann, mit 
Ausnahme der Betriebsleiterinnen und -leiter, durch 
die Hauptsatzung (§ 7 Absatz 3 GO NRW) auf die 
Betriebsleitung übertragen werden. Soweit dies 
nicht geschieht, regelt die Betriebssatzung die 
 Mitwirkung der Betriebsleitung bei den in Satz 2 
 genannten Personalentscheidungen. Der Betriebslei-
tung ist zumindest ein Vorschlagsrecht für die in 
Satz 2 genannten Personalentscheidungen einzu-
räumen. Die Zuständigkeit des Rates nach § 4 Buch-
stabe a bleibt unberührt.“

 5.  In § 7 wird das Wort „Vierteljahresübersichten“ 
durch das Wort „Zwischenberichte“ ersetzt. 

 6. In § 9 erhält in Absatz 1 Satz 5 folgende Fassung:

  „Die Eröffnungsbilanz für den neu zu errichtenden 
Eigenbetrieb ist zu prüfen;  § 106 Absatz 2 GO NRW 
fi ndet entsprechende Anwendung.“

 7.  In § 15 wird in Absatz 2 Satz 2 das Wort „abgerun-
deten“ gestrichen.

 8. § 17 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 1  werden in Satz 1 die Wörter „Ange-
stellte und Arbeiter“ durch die Wörter „Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer“ ersetzt.

 b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

   „(2) In der Stellenübersicht sind die Zahlen der 
im laufenden Wirtschaftsjahr vorgesehenen und 
der am 30. Juni des Vorjahres tatsächlich besetz-
ten Stellen anzugeben.“

 9. § 20 erhält folgende Fassung:

 „§ 20
 Zwischenberichte

  Die Betriebsleitung hat die Bürgermeisterin oder 
den Bürgermeister und den Betriebsausschuss vier-
teljährlich einen Monat nach Quartalsende über die 
Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie 
über die Ausführung des Vermögensplans schriftlich 
zu unterrichten.“

10. In § 22 wird folgender Absatz 3  angefügt:

  „(3) Pensionsverpfl ichtungen nach den beamten-
rechtlichen Vorschriften sind für die Dauer der Be-
schäftigung von Beamtinnen und Beamten im Eigen-
betrieb als Rückstellung zu bilanzieren, soweit die 
Gemeinde den Eigenbetrieb nicht gegen entspre-
chende Zahlungen von künftigen Versorgungsleis-
tungen freistellt. § 36 Absatz 1 GemHVO NRW gilt 
entsprechend. Die Sätze 1 und 2 fi nden spätestens ab 
dem Wirtschaftsjahr 2012 Anwendung.“

11. In § 25 erhält Absatz 2 folgende Fassung:

  „(2) Im Lagebericht ist auch auf Sachverhalte ein-
zugehen, die Gegenstand der Berichterstattung ge-
mäß § 106 Absatz 1 Satz 6 GO NRW im Rahmen der 
Prüfung nach § 53 des Haushaltsgrundsätzegesetzes 
sein können.“

12. § 26 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 1 wird Satz 4 gestrichen. Der bisherige 
Satz 5 wird Satz 4.

 b) Absatz 3 erhält folgende Fassung:

   „(3) Der Jahresabschluss, die Verwendung des 
Jahresgewinns oder die Behandlung des Jahres-
verlustes sowie das Ergebnis der Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts sind öf-
fentlich bekannt zu machen. Der Jahresabschluss 
und der Lagebericht sind danach bis zur Fest-
stellung des folgenden Jahresabschlusses zur Ein-
sichtnahme verfügbar zu halten.“

13. In § 27 werden folgende Sätze 3 und 4 angefügt:

  „Des Weiteren ist dann der Erfolgsplan (§ 15) als Er-
gebnisplan nach § 2 GemHVO NRW und der Vermö-
gensplan (§ 16) als Finanzplan nach § 3 GemHVO 
auszugestalten. In diesen Fällen ist die mittelfristige 
Ergebnis- und Finanzplanung nach § 18 in die in 
Satz 3 genannten Pläne  einzubeziehen.“
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14. Als § 28 wird angefügt:

 „§ 28
  Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 30. Septem-

ber 2012 außer Kraft.“

Artikel II
Änderung der Kommunalunternehmensverordnung 

(KUV)

Die Kommunalunternehmensverordnung vom 24. Okto-
ber 2001 (GV. NRW. S. 773), zuletzt geändert durch Arti-
kel IX des Gesetzes vom 9. Oktober 2007 (GV. NRW. 
S. 380), wird wie folgt geändert:

1. In § 1 erhält Absatz 3 folgende Fassung:

  „(3) Die Vorschriften dieser Verordnung gelten nicht 
für Krankenhäuser, die den Bestimmungen der Bun-
despfl egesatzverordnung unterliegen, und für Pfl ege-
einrichtungen, die den Bestimmungen des 11. Buchs 
Sozialgesetzbuch – Soziale Pfl egeversicherung – unter-
liegen, soweit in der Krankenhaus-Buchführungsver-
ordnung, der Pfl ege-Buchführungsverordnung und 
der Gemeindekranken haus betriebsverordnung andere 
Regelungen getroffen sind.“

2. § 2 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 1 werden in Satz 2 die Wörter „Satz 2“ 
durch die Wörter „Satz 3“ ersetzt. 

 b) Es wird folgender Absatz 4 angefügt:

   „(4) Erleidet die Gemeinde oder das Kommunal-
unternehmen infolge eines Beschlusses des Ver-
waltungsrates einen Schaden, so gilt für die Mit-
glieder des Verwaltungsrates § 43 Absatz 4 GO 
NRW entsprechend.“

3.  In § 3 wird in Absatz 1 als neuer Satz 2 eingefügt; der 
bisherige Satz 2 wird Satz 3:

  „Für Schäden haften die Mitglieder des Vorstandes 
entsprechend den Vorschriften des § 48 des Beamten-
statusgesetzes und § 81 des Landesbeamtengesetzes.“

4.  In § 6 werden in Satz 2 die Wörter „oder verbunde-
nen“ gestrichen.

5. § 7 wird wie folgt geändert:

 a)  Der bisherige Text wird Absatz 1.

 b) Als Absatz 2 wird angefügt:

   „(2) Bei der Errichtung eines Kommunalunter-
nehmens durch Ausgliederung von Vermögen und 
Schulden aus dem Haushalt der Gemeinde sind 
deren Gegenstand und Wert in der Unternehmens-
satzung festzusetzen. Gleichzeitig sind in einem 
Ausgliederungsbericht die für die Angemessenheit 
der Einbringung wesentlichen Umstände darzule-
gen.“

6. § 9 erhält folgende Fassung:

 „§ 9
 Finanzausstattung, Risikofrüherkennung

  (1) Die Gemeinde stellt sicher, dass das Kommunal-
unternehmen seine Aufgabe dauernd erfüllen kann. 
Das Kommunalunternehmen ist mit einem angemes-
senen Stammkapital auszustatten.

  (2) Für die dauernde technische und wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit des Kommunalunternehmens ist 
zu sorgen. Hierzu ist u. a. ein Überwachungssystem 
einzurichten, das es ermöglicht, etwaige bestandsge-
fährdende Entwicklungen frühzeitig zu erkennen. 
Zur Risikofrüherkennung gehören insbesondere 

 1. die Risikoidentifi kation,

 2. die Risikobewertung,

 3.  Maßnahmen der Risikobewältigung einschließlich 
der Risikokommunikation,

 4. die Risikoüberwachung/Risikofortschreibung und

 5. die Dokumentation.“

 7.  § 26 erhält folgende Fassung:

   „Der Lagebericht muss die in § 289 Absatz 1 und 
2 HGB genannten Sachverhalte behandeln. Im 

Lagebericht ist auch auf Sachverhalte einzugehen, 
die Gegenstand der Berichterstattung gemäß § 27 
Absatz 2 im Rahmen der Prüfung nach § 53 des 
Haushaltsgrundsätzegesetzes sein können.“

 8. § 27 wird wie folgt geändert:

  a) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

    „(2) Die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts der Kommunalunternehmen ist in 
entsprechender Anwendung der Vorschriften 
des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches für 
große Kapitalgesellschaften vorzunehmen. Im 
Rahmen der Jahresabschlussprüfung ist in ent-
sprechender Anwendung des § 53 Absatz 1 
Nummer 1 und 2 des Haushaltsgrundsätzegeset-
zes ferner die Ordnungsmäßigkeit der Geschäfts-
führung zu prüfen und über die wirtschaftlich 
bedeutsamen Sachverhalte zu be richten.“

  b) Absatz 3 erhält folgende Fassung:

    „(3) Der Jahresabschluss, die Verwendung des 
Jahresgewinns oder die Behandlung des Jahres-
verlustes sowie das Ergebnis der Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts sind 
öffentlich bekannt zu machen. Der Jahresab-
schluss und der Lagebericht sind danach bis zur 
Feststellung des folgenden Jahresabschlusses 
zur Einsichtnahme verfügbar zu halten.“

9.  In § 29 wird in Satz 2 die Zahl „2009“ durch die Zahl 
„2014“ ersetzt. 

Artikel III
Änderung der Verordnung über die Durchführung 

der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und 
 prüfungspflichtigen Einrichtungen 

Die Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspfl ichti-
gen Einrichtungen vom 9. März 1981 (GV. NRW. S. 147), 
zuletzt geändert durch Artikel 175 des Gesetzes vom 
5. April 2005 (GV. NRW. S. 274), wird wie folgt geän-
dert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

 a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

   „(1) Macht die Gemeinde von ihrem Vorschlags-
recht nach § 106 Absatz 2 Satz 3 der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) Gebrauch, soll der Gemeindeprüfungsan-
stalt der Vorschlag spätestens sechs Monate vor 
Ablauf des Wirtschaftsjahres, auf das sich die Prü-
fung erstreckt, vorliegen. Absprachen zwischen der 
Gemeinde und dem vorzuschlagenden Prüfer über 
eine Begrenzung der Prüfungsdauer sind unzuläs-
sig. Im Fall des § 106 Absatz 2 Satz 5 GO NRW hat 
der Betrieb sicherzustellen, dass die Rechte und 
Befugnisse der Gemeindeprüfungsanstalt bei der 
Durchführung der Jahresabschlussprüfung nach 
dieser Verordnung gewahrt bleiben.“

 b) In Absatz 2 erhält Satz 3 folgende Fassung:

   „§ 319 Absatz 2, 3 und 4 des Handelsgesetzbuches 
fi nden sinngemäß Anwendung.“

 c)  In Absatz 3 wird Satz 2 gestrichen und in Satz 4 
werden nach der Zahl „105“ die Buchstaben „GO 
NRW“ eingefügt.

2.  In § 2 Absatz 4 werden in Satz 2 die Wörter „Satz 1“ 
gestrichen.

3.  In § 3 wird  jeweils in Absatz 1, Absatz 3 und Absatz 
4 der letzte Satz gestrichen.

4.  § 4 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 gestrichen; die Absatzbezeichnung (1) 
entfällt.

 b)  In Satz 1 werden die Wörter „und diese nicht in 
den Gesamtabschluss der Gemeinde einzubeziehen 
sind“ angefügt. 

5. In § 6 erhält Satz 2 folgende Fassung:

  „Sie tritt mit Ablauf des 30. September 2012 außer 
Kraft.“
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Artikel IV
Änderung der Wahlordnung für Eigenbetriebe 

(Eig-WO)

Die Wahlordnung für Eigenbetriebe vom 24. Oktober 
2001 (GV. NRW. S. 771), zuletzt geändert durch Artikel 
95  des Gesetzes vom 5. April 2005 (GV. NRW. S. 351), 
wird wie folgt geändert:

1. In § 2 erhält Absatz 4 folgende Fassung:

  „(4) Für die Vorbereitung und Durchführung der 
Wahl gelten die Vorschriften der §§ 1 bis 3 der Wahl-
ordnung zum Landespersonalvertretungsgesetz (WO-
LPVG).“

2.  In § 3 wird in Absatz 2 nach Buchstabe d der Punkt 
durch ein Komma ersetzt und folgender Buchstabe e 
angefügt:

 „e)  Beschäftigte, die bei Altersteilzeit im Blockmodell 
in die Freistellungsphase eintreten.“

3. § 4 wird wie folgt geändert:

 a) In Absatz 1 erhält Nummer 1 folgende Fassung:

   „1. am Wahltag seit sechs Monaten bei dem 
Eigenbetrieb oder, falls für mehrere Eigenbetriebe 
ein gemeinsamer Betriebsausschuss zu bilden ist, 
bei einem der Eigenbetriebe beschäftigt sind,“.

 b)  In Absatz 2 wird der Punkt durch ein Komma 
ersetzt und angefügt:

   „– wer nach der Wahl Aufgaben einer Gleichstel-
lungsbeauftragten bei dem Eigenbetrieb oder, falls 
für mehrere Eigenbetriebe ein gemeinsamer 
Betriebsausschuss zu bilden ist, bei einem der 
Eigenbetriebe wahrnimmt.“

4.  In § 13 Satz 2 werden die Wörter „31. Dezember 
2009“ durch die Wörter „30. September 2012“ ersetzt; 
Satz 3 wird gestrichen. 

Artikel V
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung 
in Kraft.

Düsseldorf, den 5. August 2009

Der Innenminister
des Landes Nordrhein-Westfalen

Dr. Ingo  W o l f  MdL
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